
Anlage zum Abwägungsbeschluss Nr. BVZTö-055-2013 

 

  Stadt Zeulenroda-Triebes (Landkreis Greiz) 
 

Bebauungsplan „Gewerbe- und Industriegebiet I, Zeulenroda, Triebeser Straße“ 

(Entwurf April 2013) 
 

 

Ergebnis der Beteiligung der Behörden/Träger öffentlicher Belange gem. § 4 BauGB Abs. 2 und der öffentlichen 

Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB.  

 

Behörden, Träger öffentlicher Belange und Nachbargemeinden (§ 4 Abs. 2 BauGB) 

Im Rahmen der Beteiligung der Behörden, der Nachbargemeinden und der sonstigen Träger öffentlicher Belan-

ge wurden die folgenden Behörden und Einrichtungen mit Schreiben vom 26. April 2013 um die Abgabe einer 

Stellungnahme zum o.g. Vorhaben der Stadt Zeulenroda-Triebes gebeten. Die öffentliche Auslegung der Ent-

wurfsunterlagen gem. § 3 Abs. 2 BauGB erfolgte vom 23. Mai bis zum 25. Juni 2013. 
 

 

Nr.  TÖB Stellung-
nahme vom 

keine Bedenken / 
nicht abwägungs-

relevant 

redaktionelle 
Hinweise zur 
Einarbeitung 

Stellungnahme in 
die Abwägung 

eingestellt 

1 Landratsamt Greiz     

1.1  SG Kreisentwicklung 21.05.2013    

1.2 AfU: Untere Naturschutzbehörde 31.05.2013    

1.3 AfU: Untere Wasserbehörde 31.05.2013    

1.4 AfU. Untere Bodenschutzbehörde 31.05.2013    

1.5 AfU: Untere Immissionsschutzbehörde 31.05.2013    

1.6 Untere Bauaufsichtsbehörde 05.06.2013    

2 Thüringer Landesverwaltungsamt     

2.1  Raumordnung und Landesplanung 29.05.2013    

2.2  Obere Immissionsschutzbehörde 29.05.2013    

2.3  Obere Bauaufsicht 29.05.2013    

3 Thür. Landesamt für Denkmalpflege und Ar-
chäologie: Bau- und Kunstdenkmalpflege 

17.05.2013    

4 Zweckverband Wasser/Abwasser Zeulenro-
da (WAZ) 

 14.05.2013    

5 Thüringer Energienetze GmbH 03.05.2013    

6 Straßenbauamt Ostthüringen 02.05.2013 

19.02.2013 

   

7 Deutsche Telekom 28.05.2013    

8 Zweckverband Abfallwirtschaft Saale-Orla     

9 Energiewerke Zeulenroda 02.05.2013    

10 GDMcom mbH für 
ONTRAS - VNG Gastransport GmbH 
VNG Gasspeicher GmbH 

26.04.2013    

11 Kabel Deutschland 13.05.2013    

12 Thüringer Netkom GmbH 29.04.2013    

13 Stadt Greiz 22.05.2013    

14 Gemeinde Langenwolschendorf 27.05.2013    
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Von folgenden Trägern öffentlicher Belange, Behörden oder Nachbargemeinden wurde keine 
Stellungnahme abgegeben, so dass von deren Zustimmung auszugehen ist 

1 Versatel Ost GmbH 

2 IBZ Neubauer GmbH & Co KG 

3 Gemeinde Göschitz 

4 Gemeinde Kirschkau 

5 Gemeinde Tegau 

6 Gemeinde Weißendorf 

 

Abwägung Öffentlichkeit (§ 3 Abs. 2 BauGB) 

Es liegt eine Stellungnahme von Bürgern / aus der Öffentlichkeit vor. 

 

 

 

 

Die Kennzeichnung der Abwägungssachverhalte und der ergänzenden nicht abwägungsrelevanten Hinweise 
erfolgt wie folgt: 

--> allgemeine Hinweise ohne Abwägungserfordernis oder -möglichkeit 

--> abwägungsrelevanter Sachverhalt
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Die Festsetzung zur Art der baulichen Nutzung wird eindeutig festgesetzt, so dass ent-
sprechend der bisherigen Planung die ausnahmsweise zulässigen Anlagen gem. § 8 Abs. 
3 Nr. 2 BauNVO nicht zulässig sind. Dieser Ausschluss wurde bereits in der Begründung 
erläutert. 
--> Der Anregung wird durch eine klarstellende Festsetzung entsprochen. 

 
 
 
Die Begründung wird entsprechend der Forderung des LRA durch ergänzende Angaben 
ergänzt. 
--> Der Anregung wird entsprochen. 

 
 
Ausgehend von weiteren Stellungnahmen wird auf die bisherige Festsetzung zur Bauweise 
mit Grenzabständen von 5 m verzichtet. Die Festsetzung wird ersatzlos gestrichen, so 
dass es hinsichtlich der Bauweise unter Beachtung der gem. ThürBO geforderten Ab-
standsfläche keine Vorgaben mehr geben wird. Dieser Sachverhalt wird in die Begründung 
aufgenommen. 
--> Dem Hinweis wird durch eine Änderung der Festsetzung zur Bauweise entspro-
chen. 

 
 
Die Aussage zur Umsetzung der Nebenbestimmungen in den Vorbemerkungen bezieht 
sich auf das geplante "große Änderungsverfahren" und nicht auf das gegenwärtig erfol-
gende Verfahren. Insofern trifft der Hinweis nicht zu. 
--> keine Abwägung erforderlich. 
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Die Angabe wird entsprechend geändert. 
--> redaktionelle Änderung 
 
 
Zur Berücksichtigung des begründeten Hinweises wird in Anlehnung an den bestehenden 
Bebauungsplan eine ergänzende Festsetzung eines Pflanzgebotes für die nicht 
überbaubaren Flächen ergänzt.  
Entsprechend der bisherigen Festsetzung 7.3, 2. Absatz werden Flächenpflanzgebote im 
Verhältnis 1 : 1 bei der Eingriffs-/Ausgleichsberechnung anerkannt. Mit der nunmehr ge-
planten Festsetzung eines Pflanzgebotes von Bäumen auf den nicht überbaubaren Flä-
chen wird diesem Ansatz Rechnung getragen. Somit kann auf weitere externe Maßnah-
men verzichtet werden. Es ist ausschließlich eine ergänzende Betroffenbeteiligung durch-
zuführen. 
--> Mit der Festsetzung eines ergänzenden Pflanzgebotes wird der Hinweis in der 
weiteren Planung berücksichtigt.  
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SG Untere Naturschutzbehörde 

 
Zur Berücksichtigung des begründeten Hinweises wird in Anlehnung an den bestehenden 
Bebauungsplan eine ergänzende Festsetzung eines Pflanzgebotes für die nicht 
überbaubaren Flächen ergänzt.  
Entsprechend der bisherigen Festsetzung 7.3, 2. Absatz werden Flächenpflanzgebote im 
Verhältnis 1 : 1 bei der Eingriffs-/Ausgleichsberechnung anerkannt. Mit der nunmehr ge-
planten Festsetzung eines Pflanzgebotes von Bäumen auf den nicht überbaubaren Flä-
chen (Pflanzung eines Baumes je angefangener 300 m² nicht überbaubarer Fläche) wird 
diesem Ansatz Rechnung getragen. Somit kann auf weitere externe Maßnahmen verzich-
tet werden. Es ist ausschließlich eine ergänzende Betroffenenbeteiligung durchzuführen. 
--> Mit der Festsetzung eines ergänzenden Pflanzgebotes wird der Hinweis in der 
weiteren Planung berücksichtigt.  

 
SG Untere Wasserbehörde 

 
--> Hinweis ohne Abwägungserfordernis: Angaben zum Abwasserbeseitigungspflichtigen 
sind in der Begründung (Kap. 3 - Erschließung) enthalten 
 
 
 
 
SG Untere Bodenschutzbehörde 

 
Die Anlage der Streuobstwiese dient primär dem naturschutzrechtlichen Ausgleich und 
nicht der Obstproduktion. Zudem wurde vom WAZ mitgeteilt, dass die baulichen Anlagen 
der ehemaligen Kläranlage ordnungsgemäß beseitigt wurden. Es wird zugesagt, im Rah-
men der Ausführung zu prüfen, ob sich im Gebiet noch belastete Bodenbereiche befinden 
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und ob die Fläche überhaupt Teil der Altlastenverdachtsfläche ist. Eine Umsetzung der 
Maßnahme ist entsprechend der Zielstellung jedoch auf jeden Fall möglich. 
--> Der Hinweis wird in der Begrünung ergänzt, führt jedoch zu keiner Planänderung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SG Untere Immissionsschutzbehörde 

 
Die Untere Immissionsschutzbehörde verzichtet im vorliegenden Fall auf die Festsetzun-
gen von flächenbezogenen Schallleistungspegeln zur Kontingentierung des Plangebietes. 
Damit richtet sich die Zulässigkeit nach den allgemeinen Lärmrichtwerten für ein Gewerbe-
gebiet. Dies führt dazu, dass die einzelnen Anlagenbetreiber / Bauherren im konkreten 
Genehmigungsverfahren die Einhaltung der entsprechenden Werte nachweisen. Hierbei 
kann es auch zu einer eingeschränkten Nutzung kommen. 
--> Die Aussagen der Behörde werden zu Kenntnis genommen. Eine Schall-Immissions-
schutzprognose wird für dieses Änderungsverfahren nicht für erforderlich gehalten und soll 
im Rahmen eines umfassenden Änderungsverfahrens erfolgen.  
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Thüringer Landesverwaltungsamt gem. Stellungnahme v. 24.01.2013 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In der Begründung (Kap. 4 - sonstige Belange) wird erläutert, warum für dieses Verfahren 
keine Schallschutzprognose erstellt wurde. Damit gelten die gesetzlich vorgegebenen Im-
missionsrichtwerte für Gewerbegebiete. Die einzelnen Bauherren haben im folgenden Ge-
nehmigungs- bzw. Anzeigeverfahren nachzuweisen, dass diese Richtwerte eingehalten 
werden. 
Das Landratsamt Greiz als untere Immissionsschutzbehörde konnte dieser Begründung 
folgen, zumal an das Plangebiet weitgehend nur gewerbliche Bauflächen angrenzen. Im 
Rahmen des geplanten "Großen Änderungsverfahren" für das gesamte "Gewerbe- und In-
dustriegebiet I, Zeulenroda, Triebeser Straße" wird eine Schallimmissionsschutzprognose 
erstellt und durch entsprechende Festsetzungen umgesetzt. 
Unter Beachtung der Stellungnahme des LRA Greiz wird weiterhin auf die Erstellung einer 
Schallschutzprognose verzichtet. 
--> Der Hinweis wird im weiteren Verfahren nicht berücksichtigt. 
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Da der Bebauungsplan "Gewerbe- und Industriegebiet I, Zeulenroda, Triebeser Straße" 
entsprechend der Auffassung des Thüringer Landesverwaltungsamtes mit erheblichen 
Mängeln behaftet ist und damit auch das vorliegende Verfahren keine abschließende Pla-
nungssicherheit für den Änderungsbereich bringt, sollte dem Hinweis dahingehend gefolgt 
werden, das gegenwärtige Änderungsverfahren als Aufstellungsverfahren eines neuen 
Bebauungsplanes weiterzuführen. Dabei überlagern die Festsetzungen des neuen Be-
bauungsplanes die bisherigen Festsetzungen.  
Da ein geändertes Verfahren zu keinen Änderungen der bisher plangegenständigen Fest-
setzungen führt und auch alle Verfahrensschritte eines Aufstellungsverfahren befolgt wur-
de, ergibt sich aus der Änderung des Verfahren kein Erfordernis einer erneuten Auslegung.  
Das Aufstellungsverfahren soll unter der Planbezeichnung "Gewerbegebiet östlich der 
Meinersdorfer Straße" zu Ende geführt werden. Mit Abschluss der Verfahren besteht für 
die Eigentümer Planungssicherheit unbeschadet ggf. bestehender Mängel im Bebauungs-
plan "Gewerbe- und Industriegebiet I, Zeulenroda, Triebeser Straße". 
--> Der Anregung wird entsprochen.  

 
 
 
 
 
 
 
Die Zeulenrodaer-Triebeser-Liste ist in der Begründung enthalten. Auf diese wird in der 
Festsetzung verwiesen, wobei zur eindeutigen Festlegung ein zeitlicher Bezug (Bearbei-
tungsstand der Liste 2009) ergänzt wird. Ein Abdruck der Liste auf der Planzeichnung ist 
nicht erforderlich. 
--> Der Anregung wird nicht entsprochen. 

 
Die vorliegende Planung soll zu keiner weiteren Stärkung des Einzelhandelsgebietes süd-
lich des Plangebietes führen, so dass das in der Zeulenrodaer-Triebeser-Liste aufgeführte 
zentren- und nahversorgungsrelevante Sortiment für das Plangebiet ausgeschlossen wird. 
--> Der Anregung wird nicht entsprochen. 

 
 
Die Festsetzung zur Art der baulichen Nutzung wird eindeutig festgesetzt, so dass ent-
sprechend der bisherigen Planung die ausnahmsweise zulässigen Anlagen gem. § 8 
Abs. 3 Nr. 2 BauNVO nicht zulässig sind. Dieser Ausschluss wurde bereits in der Begrün-
dung erläutert (s.a. Abwägung zur Stellungnahme des LRA Greiz). 
--> Der Anregung wird durch eine klarstellende Festsetzung entsprochen. 
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Im Ergebnis der Offenlage sowie hinsichtlich einer optimierten Flächenausnutzung wird 
abweichend von den bisherigen Festsetzungen bzw. Planungen der Abstand zwischen 
Grenze und Baugrenze auf 3 m reduziert. Die Festsetzung zu Grenzabständen innerhalb 
des Plangebietes wird vollständig gestrichen. Hier sind zukünftig die Abstandsregelungen 
der Thüringer Bauordnung verbindlich. 
--> Der Anregung wird durch die Änderung der Festsetzung zu den Grenzabständen 
entsprochen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Da die Stadt Zeulenroda-Triebes bisher keine Kostenerstattungsbetragssatzung aufgestellt 
hat, erfolgt die Finanzierung der externen Kompensationsmaßnahme durch die Stadt Zeu-
lenroda-Triebes. Lediglich für die kommunalen Flächen im Bereich des Plangebietes, kön-
nen die Kosten anteilig über den Kaufpreis refinanziert werden. Diese Angaben werden in 
der Begründung ergänzt. 
--> Der Hinweis wird durch eine Änderung in der Begründung berücksichtigt.  
 

 
 
 
 
 
Die Begründung wird entsprechend dem Planungsziel einer Neuaufstellung angepasst. 
Hierbei wird auch auf den Anlass der Planung eingegangen. 
--> Die Begründung wird überarbeitet. 
 



Stadt Zeulenroda-Triebes: B-Plan „Gewerbe- und Industriegebiet I, Zeulenroda, Triebeser Straße“ 
1. Änderung – Anlage zum Abwägungsbeschluss BVZTö-055-2013 

 

Stellungnahme TÖB / Nachbargemeinde / Öffentlichkeit Diskussion / Abwägungsergebnis   

11 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Formulierung wird entsprechend dem Hinweis des AWV angepasst. 
--> redaktionelle Änderung, kein Abwägungserfordernis 
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Zur besseren Ausnutzung der Flächen des Gewerbegebietes wird auf die Festsetzung von 
Grenzabständen innerhalb des Plangebietes verzichtet. Zudem wird die Baugrenze mit ei-
nem Abstand zur Grundstücksgrenze von 3 m festgesetzt.  
Es wird darauf hingewiesen, dass die Festsetzungen des Bebauungsplanes von allen Vor-
haben einzuhalten sind, da es sich um städtebaulich begründete Festsetzungen handelt. 
Hierbei ist es unerheblich, ob es sich bei den Bauvorhaben um verfahrensfreie oder ge-
nehmigungspflichtige Vorhaben handelt. 
--> Der Hinweis wird durch geänderte Festsetzungen zur Bauweise teilweise berück-
sichtigt.  


